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Wirkungsgleiche Regelung der Mütterrente 
für die Landesbeamtinnen in NRW



> VORSORGE AKTUELL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Bund hat die Ungleichbehandlung seiner 
Beamtinnen bzgl. der Berechnung von Kinder-
erziehungszeiten für vor dem 01.01.1992 geborene 
Kinder endlich beendet. Die Verbesserungen im 
Rentenrecht, die sogenannte „Mütterrente“, in 
Kraft seit dem Jahr 2014, werden im Bund seit 
diesem Jahr auch auf betroffene Beamtinnen an-
gewendet. Ein entsprechendes Gesetz wurde auf 
den Weg gebracht.
 
Diese Nachricht hat auch viele unserer betroffe-
nen Kolleginnen hoffen lassen, dass das Land 
NRW diesem Schritt folgen wird.

Bisher haben alle Landesregierungen diesen aus 
unserer Sicht notwendigen und lange überfälli-
gen Schritt nicht vollzogen. Derzeit gibt es leider 
kein Signal, dass sich diese Haltung ändern wird.
 
Die DJG NRW setzt sich zusammen mit dem DBB 
NRW seit 2014 dafür ein, dass die entsprechende 
Regelung auch für Landesbeamtinnen Anwen-
dung findet.
 
Aus unserer Sicht sollte die Erziehungsleistung 
unabhängig vom Status der Beschäftigung ge-
würdigt werden.

Dadurch könnte ein Zeichen der Wertschätzung 
an Kolleginnen gesendet werden, die ihre Kinder 
in Zeiten geboren und aufgezogen haben, als 
der Begriff „Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf“ noch in den Kinderschuhen steckte bzw. ein 
Fremdwort war und die durchaus mit beruflichen 
Nachteilen zu kämpfen hatten.
 
Der DBB NRW hat seine Position in einem Hin-
weis vom 26.02.2020 wie folgt dargelegt:
 
https://www.dbb-nrw.de/aktuelles/news/ 
aktuelle-position-der-dbb- 
landesfrauenvertretung-nrw-zur-muetterrente/  
(Alternativ unter https://godli.be/Dnq)
 
Auch wir als Landesvorstand werden das Thema in 
unseren politischen Gesprächen weiter anbringen.
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